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12. Verwendung von Fraktionsmitteln 
 
Die Fraktionen im Schleswig-Holsteinischen Landtag koordinie-
ren die Parlamentsarbeit ihrer Mitglieder und unterstützen den 
Landtag bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben. Hierfür haben 
sie in der 18. Wahlperiode (Juni 2012 bis Mai 2017) Geldleistun-
gen von rund 26 Mio. € erhalten. 
 
Die Fraktion haben diese Mittel weitgehend ordnungsgemäß, 
wirtschaftlich und sparsam verwendet. 
 
Die Festsetzung und Verteilung von Fraktionsmitteln ist zu wenig 
transparent. Die Herleitung und Höhe dieser Mittel sollte sich aus 
dem Fraktionsgesetz ergeben und kein Ergebnis interfraktionel-
ler Verhandlungen sein. 
 

12.1 Fraktionen erhalten Mittel aus dem Landeshaushalt 
 
Grundlage für die Arbeit der Fraktionen ist das Fraktionsgesetz1, aus dem 
sich die Rechtsstellung, die finanzielle Ausstattung sowie die Rechte und 
Pflichten aller Fraktionen ergeben. 
 
Zur Erfüllung ihrer Aufgaben haben die Fraktionen nach § 6 des Frak-
tionsgesetzes Anspruch auf Geld- und Sachleistungen. So werden ihnen 
unentgeltlich Büroräume im Landeshaus, eine Grundausstattung an Mö-
beln, Telefon sowie Dienstwagen mit und ohne Fahrer bereitgestellt. 
 
Die Fraktionen haben zudem Anspruch auf jährliche Geldleistungen aus 
dem Landeshaushalt. Die endgültige Höhe dieser Mittel setzt sich zusam-
men aus einem Grundbetrag für jede Fraktion zuzüglich eines Staffelbe-
trags pro Fraktionsmitglied.2 Der Opposition angehörige Fraktionen erhal-
ten noch einen Zuschlag von jährlich 60.000 €. 
 
Die Höhe dieser Ansprüche belief sich in der 18. und 19. Wahlperiode auf 
folgende Beträge: 

  

                                                      
1 Gesetz über die Rechtstellung und Finanzierung der Fraktionen im Schleswig-Holsteini-

schen Landtag vom 18.12.1994; zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.05.1999, GVOBl. 
Schl.-H. S. 134. 

2  Vgl. die Darstellung in den Bemerkungen 2018 des LRH, Nr. 8. 
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Jährliche Geldleistungen an die Fraktionen 
Fraktion Grund-

betrag 
Oppositions-

zuschlag 
Betrag nach 

Abgeordneten 
Summe 

 Tausend € Tausend € Tausend € Tausend € 
CDU      
18. WP 400 60 790 1.250 
19. WP 550 - 930 1.480 

SPD      
18. WP 400 - 790 1.190 
19. WP 550 60 850 1.460 

FDP      
18. WP 200 60 360 620 
19. WP 400 - 530 930 

B90 Grüne      
18. WP 300 - 490 790 
19. WP 400 - 580 980 

SSW     
18. WP 200 - 210 410 
19. WP 300 60 210 570 

Piraten      
18. WP 200 60 290 550 

AfD*     
19. WP 300 60 330 690 

Tabelle 11: Jährliche Geldleistungen an die Fraktionen 

* Bis zur Auflösung der Fraktion am 25.09.2020. Die Mittel für fraktionslose Abgeordnete 
bzw. Zusammenschlüsse aus solchen sind hier nicht aufgeführt. 

Quelle: LRH 

 
In der 18. Wahlperiode sind den Fraktionen von Juni 2012 bis Mai 2017 
insgesamt 25,9 Mio. € zugeflossen. Für diesen Zeitraum hat der LRH die 
Verwendung dieser Mittel durch alle im Landtag vertretenen Fraktionen1 
geprüft und die Ergebnisse den Fraktionen in gesonderten Prüfberichten 
zukommen lassen. Er hat zudem für die Jahre 2017 bis 2019 nach den 
gleichen Maßstäben die mit Beginn der 19. Wahlperiode ebenfalls im 
Landtag vertretene Fraktion der AfD sowie die Verwendung der Geldleis-
tungen durch eine fraktionslose Abgeordnete geprüft. 
 

12.2 Höhe der Fraktionsmittel weiter unzureichend geregelt 
 
Das Verfahren zur Festlegung der Berechnungsschlüssel und damit letzt-
lich auch der Höhe der Fraktionsmittel ist nicht hinreichend transparent. 

                                                      
1 Bündnis 90/Die GRÜNEN, CDU, FDP, Piraten, SPD, SSW. 
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Der LRH hat in der Vergangenheit wiederholt beanstandet1, dass für die 
Erhöhung ein interfraktionell abgestimmter Beschluss ausreicht, obwohl 
- wie im Fall der Erhöhung der Fraktionsmittel um 25 % gegenüber der 
18. Wahlperiode - weder der Bedarf noch die Angemessenheit nachge-
wiesen wurde. 
 
Die Höhe der Fraktionsmittel sollte im Fraktionsgesetz geregelt werden. 
Eine für die Öffentlichkeit nachvollziehbare parlamentarische Entschei-
dungsfindung ist gerade im Hinblick auf die Transparenz bei Entscheidun-
gen in eigenen Angelegenheiten des Parlaments notwendig. Das parla-
mentarische Verfahren zum Abschluss der Haushaltsgesetze reicht nicht 
aus, da auf diesem Wege lediglich die zuvor interfraktionell ausgehandel-
ten Ansätze manifestiert werden. 
 
Der LRH hat zudem mehrfach die Höhe der sich aus den Fraktionsmitteln 
speisenden Rücklagen kritisiert und eine Begrenzung der maximalen Höhe 
sowie eine Zulassung nur für bestimmte Zwecke empfohlen.2 Zudem hat 
er aufgrund der evidenten Auskömmlichkeit der Fraktionsmittel deren Kür-
zung von 20 % vorgeschlagen. Die tatsächliche Entwicklung ist entgegen-
gesetzt - mit Beginn der 19. Wahlperiode wurden die Fraktionsmittel um 
25 % erhöht. Infolgedessen haben sich auch die Rücklagen der Fraktionen 
nochmal erhöht. 
 

Entwicklung von Fraktionsmitteln und Rücklagen 
Haus-
halts 
jahr 

WP Fraktionsmittel Rücklagen 
der Fraktionen 

Anteil der Rück-
lagen an den 

Fraktionsmitteln 
  Tausend € Tausend € % 
2010 17. 5.457,6 1.310,8 24 
2011 17. 5.367,1 1.306,5 24 
2012 17./18. 4.956,1 1.285,0 26 
2013 18. 4.999,1 1.372,3 27 
2014 18. 5.170,9 1.585,9 31 
2015 18. 5.094,5 1.554,3 31 
2016 18. 5.501,7 1.295,3 24 
2017 18./19. 5.808,4 1.278,8 22 
2018 19. 6.969,1 2.014,1 29 
2019 19. 7.057,6 2.057,7 29 

Tabelle 12: Entwicklung von Fraktionsmitteln und Rücklagen 

Quelle: Jahresrechnungen der Fraktionen im Schleswig-Holsteinischen Landtag.  
Die Angaben der Fraktionen stimmen nicht immer mit den Zahlen der Haushaltsrech-
nung überein. 

                                                      
1 Vgl. Bemerkungen 2018 des LRH, Nr. 8, S. 60 und 62.  
2 Vgl. Bemerkungen 2018 des LRH, Nr. 8, S. 61. 
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Die Entwicklung bestätigt die Einschätzung des LRH, dass die Höhe der 
Fraktionsmittel den tatsächlichen Bedarf der Fraktionen übersteigt. 
 

12.3 Aufgabenerfüllung überwiegend ordnungsgemäß und wirtschaftlich 
 
Die Fraktionen sind bei der Nutzung der ihnen zur Verfügung gestellten 
Mittel nicht frei. Das Fraktionsgesetz beschränkt die Zulässigkeit ihrer 
Verwendung auf die Mitwirkung bei der Erfüllung der Aufgaben des Land-
tages, die Zusammenarbeit mit anderen parlamentarischen Einrichtungen 
und Fraktionen anderer Parlamente sowie die Unterrichtung der Öffent-
lichkeit über die parlamentarische Arbeit der Fraktionen. Für andere als die 
dort genannten Zwecke ist eine Verwendung der Fraktionsmittel nicht zu-
lässig. 
 
Die mit diesen Maßgaben gewährten Mittel haben die Fraktionen überwie-
gend wirtschaftlich, sparsam und entsprechend der im Fraktionsgesetz 
vorgesehenen Zweckbindung eingesetzt. 
 

12.4 Zweckwidrige Verwendung von Fraktionsmitteln 
 
Gleichwohl hat der LRH auch in der 18. Wahlperiode Fälle zweckwidriger 
Verwendungen festgestellt. Eine Vielzahl ähnlicher Fälle hat er bereits in 
vergangenen Prüfungen beanstandet. 
 
Hier sind insbesondere der Einsatz von Fraktionsmitteln für privat veran-
lasste Ausgaben sowie für Aufgaben der hinter den Fraktionen stehenden 
Parteien zu nennen. Der LRH hat zudem - wie bereits in der Vergangen-
heit - Ausgaben für einzelne Veranstaltungen beanstandet, bei denen kein 
Bezug zu Fraktionsaufgaben erkennbar bzw. nicht ausreichend dokumen-
tiert war. 
 

12.4.1 Privat veranlasste Ausgaben/Eigenleistungen der Fraktionen 
 
Die Arbeit der Fraktionen ist vielfältig. Dabei können auch finanzielle Auf-
wendungen anfallen, die dem privaten Bereich zuzuordnen sind und damit 
nicht aus öffentlichen Mitteln finanziert werden dürfen. Denn Fraktionsmit-
tel sind den Fraktionen nicht zur freien Verfügung überlassen. Sie dürfen 
nur für die in § 3 Fraktionsgesetz genannten Aufgaben verwendet werden. 
 
Die Abgeordneten und teilweise auch die Mitarbeiter der Fraktionen des 
Schleswig-Holsteinischen Landtages beteiligen sich an den privat veran-
lassten Ausgaben. Durch diese internen Umlagen wird ein großer Teil die-
ser Ausgaben gegenfinanziert. 2016 und 2017 haben die Fraktionen zur 
Gegenfinanzierung der privat veranlassten Ausgaben knapp 82.000 € an 
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Eigenmitteln bereitgestellt. Diese stammen mehrheitlich aus monatlichen 
Beiträgen der Fraktionsmitglieder von 10 bis 150 €. Einige Fraktionen ver-
langen zusätzlich für einzelne Veranstaltungen und Reisen gesonderte 
Eigenbeiträge der teilnehmenden Fraktionsangehörigen. 
 
Auch wenn diese private Umlage nicht bei allen Fraktionen zur Deckung 
sämtlicher privat veranlasster Ausgaben ausreicht, ist die grundsätzliche 
Bereitschaft zur Leistung von Eigenbeiträgen zu begrüßen. Dies bezieht 
sich auch auf die Bereitschaft, die Umlage dem Ausgabeverhalten anzu-
passen. Mit einer Ausnahme haben die Fraktionen die Umlage zwischen-
zeitlich angepasst, um den festgestellten Unterdeckungen entgegenzuwir-
ken. Dadurch wird der Einsatz öffentlicher Mittel für privat veranlasste 
Ausgaben weiter reduziert. 
 
Privat veranlasst sind auch Ausgaben für Sach- oder Dienstleistungen, 
welche die Abgeordneten aus der ihnen zustehenden Entschädigung zu 
leisten haben. Die Anzahl der diesbezüglichen Feststellungen ist ebenso 
wie die Höhe der hierauf verwendeten Mittel überschaubar. Mit der Um-
stellung der Abgeordnetenentschädigung 2006 wurden viele der zuvor 
gewährten Pauschalen in die Abgeordnetenentschädigung überführt und 
diese erheblich angehoben. Ausgaben, die der Eigenschaft bzw. Tätigkeit 
der Abgeordneten zuzuordnen sind, sind aus dieser Entschädigung zu 
leisten. Fraktionsmittel dürfen nicht eingesetzt werden. Hierbei sind insbe-
sondere Maßnahmen zur Eigenwerbung der Abgeordneten zu nennen, 
wozu beispielsweise auch der Entwurf und die Erstellung von Visitenkarten 
gehören. 
 
Ein ähnlicher Maßstab gilt für die Funktionsträger der Fraktionen. Der Vor-
sitz und die parlamentarische Geschäftsführung einer Fraktion erfordern 
ohne Zweifel einen hohen persönlichen Einsatz, der mit einem erhöhten 
repräsentativen und administrativen Aufwand einhergeht. Daraus erwach-
sen den Funktionsträgern auch zusätzliche finanzielle Belastungen. Diese 
sind nicht immer der Zweckbindung des § 3 Fraktionsgesetz zuzuordnen, 
wie z. B. die Teilnahme an gesellschaftlichen Veranstaltungen. Für die 
Ausübung dieser besonderen Funktionen erhält der in § 6 Abs. 2 des 
Schleswig-Holsteinischen Abgeordnetengesetzes genannte Personenkreis 
eine ergänzende Entschädigung in nicht unerheblicher Höhe. Der oder die 
Vorsitzende einer Fraktion hat für die zusätzliche parlamentarische Funk-
tion Anspruch auf einen zusätzlichen Betrag von 72 % der Grundentschä-
digung. Der parlamentarische Geschäftsführer bezieht zusätzliche 45 %. 
Eben diese zusätzlichen Entschädigungen - und nicht Fraktionsmittel - 
sind in Anspruch zu nehmen, wenn Ausgaben im Zusammenhang mit der 
besonderen repräsentativen Funktion als Vorsitzender oder parlamentari-
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scher Geschäftsführer anfallen, die nicht der Zweckbindung des § 3 Frak-
tionsgesetz zuzuordnen sind. Dies wurde nicht immer klar getrennt. 
 

12.4.2 Parteiarbeit 
 
Die Fraktionen haben im Prüfungszeitraum wieder Fraktionsmittel für Par-
teiaufgaben verwendet. 
 
Der LRH hat den Einsatz von Fraktionsmitteln sowohl für Wahlkampf als 
auch für Wahlwerbung beanstandet. Diese sind ausschließliche Aufgabe 
der Parteien. Die Fraktion darf hierfür keine Fraktionsmittel aufwenden. 
Gleiches gilt für die Entwicklung und Abstimmung von Wahlkampfstrate-
gien auf Landes- oder Bundesebene. Auch Ausgaben für die Parteiarbeit 
der Abgeordneten selbst sind von diesen persönlich oder aber von der je-
weiligen Partei zu leisten bzw. zu erstatten. Dazu gehören z. B. Reise- und 
Bewirtungskosten für die Teilnahme an Parteiveranstaltungen, wenn kein 
Bezug zur parlamentarischen Arbeit der Abgeordneten im schleswig-
holsteinischen Landtag nachgewiesen werden kann. 
 
Diese Trennung haben einige Fraktionen sorgfältiger zu beachten, um be-
reits dem Eindruck unzulässiger finanzieller Unterstützung der Parteien 
durch die Fraktionen entgegenzuwirken. Dies ist nicht nur in Hinblick auf 
den zulässigen Einsatz von Fraktionsmitteln angezeigt. Da das Parteien-
gesetz in Fällen von Verstößen eine Rückzahlungspflicht der Parteien in 
mehrfacher Höhe des festgestellten Betrags vorsieht, ist eine stringente 
Beachtung der Trennung von Partei- und Fraktionsarbeit letztlich auch im 
Interesse der Parteien. 
 
Die Grenze zwischen zulässiger Öffentlichkeitsarbeit in eigener Sache und 
unzulässigem Einsatz für Parteiaufgaben haben die Fraktionen insbeson-
dere in zeitlicher Nähe zu Landtagswahlen zu beachten. Auch wenn die 
Fraktionen ihre Öffentlichkeitsarbeit in diesem Zeitraum grundsätzlich fort-
setzen können, sind sie und ihre Mitglieder zu einer besonderen Zurück-
haltung verpflichtet. Nicht zuletzt wegen der Funktionsvielfalt der handeln-
den Personen kann die Öffentlichkeit gerade in unmittelbarer Nähe zu 
Landtagswahlen kaum zwischen Partei und Fraktion unterscheiden. Um 
den Anschein von Wahlkampfunterstützung bzw. Werbung zu vermeiden, 
sollte in dieser Zeit die Durchführung gerade größerer Veranstaltungen mit 
einer Vielzahl an Gästen zukünftig vermieden werden. 
 
Unabhängig von ihrem Zeitpunkt gilt dies auch für den Einsatz von Frak-
tionsmitteln zur Verbreitung von Werbe- und Wahlkampfaussagen, die 
keinen direkten Bezug zur fraktionellen Arbeit im Landtag aufweisen. 
Imagepflege und die Verbreitung allgemeiner politischer Aussagen ist kei-
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ne Aufgabe der Fraktionen, sondern dient der Werbung für die Partei. Für 
derartige Maßnahmen und Kampagnen dürfen keine Fraktionsmittel ver-
wendet werden. 
 

12.4.3 Veranstaltungen 
 
Die Fraktionen können Veranstaltungen durchführen, soweit diese im 
Rahmen der im Fraktionsgesetz festgelegten Aufgaben stattfinden. Der 
LRH hat in der Vergangenheit einzelne Veranstaltungen beanstandet, bei 
denen weder der unmittelbare Bezug zur Parlamentsarbeit noch zu der 
koordinierenden Funktion der Fraktion erkennbar war. Seiner Empfehlung, 
diese oder gleichartige Veranstaltungen zu unterlassen, sind die Fraktio-
nen überwiegend nicht gefolgt. Der LRH konnte aber feststellen, dass die 
vorhergegangene Kritik zumindest bei einer Fraktion zu einer Reduzierung 
der hier eingesetzten Mittel geführt hat. 
 
Der LRH prüft nicht, ob eine Veranstaltung erforderlich ist oder nicht. Er 
kann aber anhand der dazu vorliegenden Unterlagen feststellen, ob der 
notwendige Bezug zwischen Mitteleinsatz und Fraktionsaufgabe ausrei-
chend dokumentiert ist. Dies ist nicht immer der Fall. Dies gilt auch für sol-
che Veranstaltungen, welche die Fraktionen des Schleswig-Holsteinischen 
Landtages gemeinsam begehen. Essen und Trinken sind Teil der persön-
lichen Lebensführung und grundsätzlich aus dem privaten Einkommen zu 
finanzieren. Das gilt für die Abgeordneten, die Fraktionsbeschäftigten und 
die Bediensteten des Landes gleichermaßen. Dieser Grundsatz wird nicht 
obsolet, indem sich die Fraktionen gegenseitig einladen und bewirten. Hier 
sind z. B. gemeinsame Grill- oder Jahresabschlussfeiern einiger Fraktio-
nen zu nennen. Sie stellen weder eine Zusammenarbeit mit anderen Par-
lamenten noch eine Maßnahme zur Außenrepräsentation dar. 
 
Auch bei Abschiedsveranstaltungen sowie Betriebs- und Weihnachtsfeiern 
ist der Bezug zu fraktioneller Arbeit kaum begründbar. Sie sind regelmäßig 
privat veranlasst (vgl. Tz. 12.4.1). Der LRH hat festgestellt, dass für derar-
tige Veranstaltungen Fraktionsmittel in Höhe von 38 bis deutlich über 
100 € pro Teilnehmer eingesetzt wurden. Reicht in diesen Fällen die pri-
vate Umlage der Fraktionen nicht aus oder wird aus anderen Gründen 
nicht zur Deckung dieser Ausgaben genutzt, sind die hier eingesetzten 
Mittel zweckwidrig verwendet. Mit ansteigender Höhe der Kosten pro Teil-
nehmer ist auch zunehmend fraglich, ob die Grundsätze zur wirtschaftli-
chen und sparsamen Verwendung öffentlicher Mittel in ausreichendem 
Maße beachtet wurden. 
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12.5 Personal 
 
Der Großteil der Fraktionsmittel wird von den Fraktionen für ihre Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter eingesetzt. Im Schnitt entfallen ca. 84 % der Frak-
tionsmittel auf Personalausgaben. 
 
Die Personalausgaben der Fraktionen bleiben dabei insbesondere bei der 
formellen Ausgestaltung der Arbeitsverhältnisse ohne wesentliche Bean-
standungen. 
 
Bei der Festlegung der Mitarbeitervergütungen besteht dagegen Optimie-
rungsbedarf. Keine der Fraktionen konnte Tätigkeitsbeschreibungen vorle-
gen, anhand derer die Ein- und Höhergruppierungsentscheidungen bei 
den Mitarbeitern nachvollziehbar dokumentiert werden konnten. Nach 
§ 7 Abs. 1 Fraktionsgesetz sollen die Mitarbeiter der Fraktionen in ent-
sprechender Anwendung der für den öffentlichen Dienst geltenden Tarife 
vergütet werden. Um dies gewährleisten und eine Besser- oder Schlech-
terstellung von Fraktionsmitarbeitern ausschließen zu können, ist diese 
Vorgabe bei der Ausgestaltung der Arbeitsverträge stärker zu berücksich-
tigen. Der LRH weist dabei klarstellend darauf hin, dass er hinsichtlich der 
Höhe der bei den Fraktionen geprüften Gehälter keine wesentlichen Ab-
weichungen von der Gehaltsstruktur des TV-L festgestellt hat. 
 
Der LRH hat in der Vergangenheit stets die Befristung von Arbeitsverträ-
gen befürwortet. Daran hält er fest. Befristungen minimieren das Risiko ar-
beitsgerichtlicher Verfahren bei Fraktionsauflösungen. Solche Verfahren 
konnten jüngst im Falle der AfD-Fraktion in Liquidation durch entspre-
chende ausdrückliche Regelungen in den Arbeitsverträgen vermieden 
werden. 
 
Der LRH lässt nicht außer Acht, dass Befristungen zu Schwierigkeiten bei 
der Personalgewinnung führen können. Unter bestimmten Voraussetzun-
gen hält er daher die unbefristete Beschäftigung langjähriger Ver-
waltungsmitarbeiter für vertretbar. Bei den zahlreichen Referentenstellen 
sollte aber auch weiterhin eine Befristung des Arbeitsverhältnisses vorge-
sehen werden. Dies gilt insbesondere bei der erstmaligen Anstellung neu-
er Mitarbeiter. 
 

12.6 Vergaben 
 
Die Fraktionen des Landtages unterliegen bei der Vergabe von Liefer- und 
Dienstleistungen vergaberechtlichen Vorgaben. Aufgrund der eher gerin-
gen Auftragswerte können die meisten dieser Aufträge in einem verein-
fachten Vergabeverfahren vergeben werden. Trotz der sich daraus erge-
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benden Erleichterungen haben die Fraktionen bestimmte Vorgaben sowie 
wesentliche wettbewerbliche Kriterien zu beachten. Dazu gehört neben 
der möglichst wirtschaftlichen und sparsamen Mittelverwendung auch die 
aussagekräftige und nachvollziehbare Dokumentation der Vergabe. 
 
Diese Vorgaben werden von den Fraktionen mit unterschiedlicher Intensi-
tät beachtet. Einige Fraktionen sind sehr bemüht, diese Vorgaben einzu-
halten. Andere Fraktionen hingegen verzichten bei Investitionsentschei-
dungen und der Vergabe von Dienstleistungen fast durchgängig auf die 
Ermittlung der wirtschaftlichsten Preise und die erforderliche Dokumenta-
tion. Dies ist unwirtschaftlich und muss abgestellt werden. 
 
Den Fraktionen, der fraktionslosen Abgeordneten und dem Präsidenten 
des Schleswig-Holsteinischen Landtages wurde Gelegenheit zur Stellung-
nahme gegeben. 
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